
 
 
 
 
 
 
 

Ergänzungsvereinbarung zum  
Vertrag zur integrierten Versorgung  

im Rahmen der Geburtshilfe 
 
 

zwischen 
 
 

Deutscher Hebammenverband e.V. 
Gartenstraße 26 
76133 Karlsruhe 

 
Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. 

Kasseler Straße 1a 
60486 Frankfurt 

 
Netzwerk der Geburtshäuser e.V. 

Kasseler Straße 1a 
60486 Frankfurt 

 
 

und der 
 
 

SECURVITA BKK 
Lübeckertordamm 1-3 

20099 Hamburg 
 
 

nach § 140 a ff SGB V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Präambel 

 
Die Parteien vereinbaren ergänzend zu ihrem Vertrag vom 04.09.2009 folgende weiteren 
Leistungen, die über die Regelversorgung hinaus erbracht werden. 
 
 

§ 1 Leistung 
 

Die in der Anlage „SECURVITA-Zusatzleistungsverzeichnis“ (nachfolgend als „Leistungska-
talog“ bezeichnet) aufgeführten Leistungen sind pro Schwangerschaft einmal abrechenbar, 
soweit sich aus dem Leistungskatalog nichts anderes ergibt. 
 
 

§ 2 Vergütung 
 
Die Höhe der Vergütungen regelt der Leistungskatalog. 
 
 

§ 3 Berechtigte Versicherte, berechtigte Leistungserbringer  
 
Der Kreis der berechtigten Versicherten und Leistungserbringer entspricht dem Vertrag vom 
04.09.2009 zwischen den Parteien. 
 
 

§ 4 Abrechnungsweg 
 
Die Hebamme stellt der SECURVITA BKK die im Leistungskatalog genannten Leistungen in 
Rechnung, indem sie diese zusätzlich auf ihrer Rechnung über die im Rahmen der Regel-
versorgung erbrachten Hebammenleistungen angibt.  
 
Die „Anlage zur Abrechnung der SECURVITA-Zusatzleistungen“ ist in jedem Fall mit der 
Rechnung einzureichen.  
 
 

§ 5 Marketing 
 
Die Vertragspartner weisen in ihren Publikationen und ihrer Öffentlichkeitsarbeit die Versi-
cherten und die Hebammen auf die hier vereinbarte Zusatzleistung der SECURVITA BKK 
hin. 
 
 

§ 6  Beitritt zu diesem Vertrag  
 

Hebammen, die nicht Mitglieder der vertragsschließenden Verbände sind, erklären ihren Bei-
tritt zu dieser Vereinbarung durch die Unterzeichnung der Anlage „Beitrittserklärung der He-
bamme“, die dann mit der Abrechung eingereicht wird.  
 
 

§ 7 Schlussbestimmungen 
 
Diese Ergänzungsvereinbarung gilt ab Unterzeichnung und ist mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Jahresende kündbar, frühestens zum 31.12.2010. 
 
Wenn gesetzliche Änderungen den Gegenstand dieser Vereinbarung betreffen, nehmen die 
Vertragspartner unverzüglich eine Anpassung vor.  



 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Erweiterungen 
des Leistungskatalogs können auch durch Einigung im E-Mailverkehr herbeigeführt werden. 
Diese werden von den Hebammenverbänden an die Hebammen und von der SECURVITA 
BKK an das Abrechnungszentrum Emmendingen mitgeteilt.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden bzw. Lücken 
enthalten, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
verpflichten sich, etwaige unwirksame oder undurchführbare Vertragsbestimmungen bzw. 
vorhandene Lücken zu ersetzen oder durch solche Vorschriften zu ergänzen, die dem Zweck 
des Vertrages am nächsten kommen. 
 
 
Hamburg, den 21.09.2009 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Deutscher Hebammenverband e.V. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Netzwerk der Geburtshäuser e.V. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
SECURVITA BKK 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  SECURVITA-Zusatzleistungsverzeichnis 
 
  Anlage zur Abrechnung der SECURVITA-Zusatzleistungen 
 
  Beitrittserklärung der Hebamme 
 



SECURVITA-Zusatzleistungsverzeichnis                                           Stand: 21.09.09 
ergänzend zur Hebammen-Vergütungsvereinbarung 
 
Nr.  Leistung Vergütung 

 
700  

 
Kinderwunschberatung* zu natürlichen Methoden, eine Emp-
fängnis wahrscheinlicher zu machen (Dauer mindestens 60 Mi-
nuten) 
 
Diese Leistung ist abweichend von § 1 einmal pro Jahr  außer-
halb einer Schwangerschaft abrechenbar.  
 

 
€ 50,- 

 
720  

 
Kurs Raucherentwöhnung in Schwangerschaft und Stillzeit 
(mindestens 8 Kurseinheiten) 

 
80 % der Kurs-
kosten, höchs-
tens € 150,- 
 

 
730  

 
Kurs Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Wassergymnastik, Autogenes 
Training oder Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 
(mindestens 8 Kurseinheiten) 
 

 
80 % der Kurs-
kosten, höchs-
tens € 75,- 

 
731  

 
Individuelle* Yoga-Anleitung, Reiki, Watsu, Aquabalancing (4 
Einheiten von mindestens 30 Minuten) 
 

 
80 % der Kos-
ten, höchstens € 
75,- 
 

 
732  
 

 
PEKiP - Prager-Eltern-Kind-Programm (mindestens 8 Einheiten 
von 90 Minuten) ** 
 
 

 
80 % der Kos-
ten, höchstens  
€ 75,-  

 
750  

 
Geburtsvorbereitung für Lebenspartner*** bei Unterweisung in 
der Gruppe, bis zu 16 Teilnehmer je Gruppe und höchstens 14 
Stunden (pro Person je Unterrichtsstunde von 60 Minuten) 
 

 
Analog Vertrag 
nach 134a, der-
zeit € 5,71 

 
 
*    persönliche 1:1 – Beratung 
**   Kind und teilnehmendes Elternteil müssen bei der SECURVITA BKK versichert sein  
***  Lebenspartner und Schwangere müssen bei der SECURVITA BKK versichert sein 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Abrechnung der SECURVITA-Zusatzleistungen 
 

 
Erklärung der Versicherten:  
 
Die mit meiner Unterschrift bestätigten Leistungen wurden von meiner Hebamme erbracht.  
 

 
Nr.  Leistung Unterschrift der 

Versicherten 

 
700 

 
Kinderwunschberatung* zu natürlichen Methoden, eine Emp-
fängnis wahrscheinlicher zu machen (Dauer mindestens 60 Mi-
nuten) 
 

 
 

 
720 

 
Kurs Raucherentwöhnung in Schwangerschaft und Stillzeit 
(mindestens 8 Kurseinheiten) 
 

 
 

 
730 

 
Kurs Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Wassergymnastik, Autogenes 
Training oder Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 
(mindestens 8 Kurseinheiten) 
 

 
 

  
731 

 
Individuelle* Yoga-Anleitung, Reiki, Watsu, Aquabalancing (4 
Einheiten von mindestens 30 Minuten) 
 

 
 

 
732 
 

 
PEKiP - Prager-Eltern-Kind-Programm (mindestens 8 Einheiten 
von 90 Minuten) ** 
 
 

 
  

 
750 

 
Geburtsvorbereitung für Lebenspartner*** bei Unterweisung in 
der Gruppe, bis zu 16 Teilnehmer je Gruppe und höchstens 14 
Stunden (pro Person je Unterrichtsstunde von 60 Minuten) 
 

 
 

 
 
 
 
*     persönliche 1:1 – Beratung 
**    Kind und teilnehmender Elternteil müssen bei der SECURVITA BKK versichert sein 
***  Teilnahme ist auch vom Lebenspartner durch Unterschrift zu bestätigen 
 

 
 
 
 

Orginal senden an: 
Abrechnungszentrum Emmendingen 
An der B 3 Haus Nr. 6 
79312 Emmendingen 



 
 
 
 
 

Beitrittserklärung der Hebamme 
 
 
(betrifft nur Hebammen, die nicht Mitglied im BDH, BfHD oder Netzwerk der Geburtshäuser 
sind) 
 
 
Hiermit trete ich der Ergänzungsvereinbarung vom 10.09.09 zum Vertrag zur integrierten 
Versorgung im Rahmen der Geburtshilfe zwischen dem BDH, BfHD und dem Netzwerk der 
Geburtshäuser mit der SECURVITA BKK bei. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Hebamme, Stempel (soweit vorhanden) 
 
 


